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Abrechnung transparent
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Früherkennung und Prävention für Kinder bis 6 Jahre

In diesem Abrechnungstipp geben wir Ihnen 
einen detaillierten Überblick zur Abrech-
nung der Bema-Früherkennungsleistungen.

FU1: Zahnärztliche Früherken-
nungsuntersuchung eines Kin-
des vom 6. bis 33. Lebensmonat

Zum Leistungsinhalt gehören neben der 
Inspektion der Mundhöhle auch die Erhe-
bung der Anamnese zum Ernährungsver-
halten (insbesondere zum Nuckel� aschen-
gebrauch), zum Zahnpflegeverhalten 
sowie zu bestehenden Fluoridierungsmaß-
nahmen. Darüber hinaus umfasst sie auch 
die Beratung der Betreuungspersonen zu 
Ernährung und Mundhygiene sowie eine 
Aufklärung über die Ätiologie oraler Er-
krankungen und über Fluoridierungsemp-
fehlungen. So soll letztlich eine Senkung 
der Keimzahl erreicht werden.

Die Leistung FU1 kann im Zeitraum vom 
6. bis zum vollendeten 33. Lebensmonat 
insgesamt dreimal in den vorgesehenen 
Intervallen abgerechnet werden
• FUZ1: 6. bis zum vollendeten 9. Le-

bensmonat.
• FUZ2: 10. bis zum vollendeten 20. 

Lebensmonat
• FUZ3: 21. bis zum vollendeten 33. 

Lebensmonat 

Einzuhaltende Abstände: 
• FUZ1 zu FUZ2 zu FUZ3: Der Abstand 

zwischen zwei Früherkennungsunter-
suchungen beträgt mindestens vier 
Monate.

• 01 zu FU1: Neben einer Früherken-
nungsuntersuchung nach Nr. FU1 
kann eine Leistung nach Nr. 01 in 

demselben Kalenderhalbjahr nicht 
abgerechnet werden. Im folgenden 
Kalenderhalbjahr kann die Leistung 
nach Nr. 01 frühestens vier Monate 
nach Erbringung der Früherkennungs-

untersuchung abgerechnet werden.
• 01 zu 01: Eine Leistung nach Nr. 01 

kann je Kalenderhalbjahr einmal ab-
gerechnet werden, frühestens nach 
Ablauf von vier Monaten.

FUPr: Praktische Anleitung der 
Betreuungspersonen zu Mund-
hygiene beim Kind 

• Die FUPr ist nur im Zusammenhang 
mit der Leistung nach Bema-Nr. FU1 
abrechenbar.

• Die FUPr setzt eine Einzelunterwei-
sung voraus.

FU2: Zahnärztliche Früherken-
nungsuntersuchung eines Kindes 
vom 34. bis 72. Lebensmonat

Zum Inhalt gehören neben der Inspektion 
der Mundhöhle auch die Einschätzung des 
Kariesrisikos mittels dmft-Index sowie die 
Beratung zu Ernährung, Mundhygiene 
und Fluoridierung und ggf. Abgabe oder 
Verordnung von Fluorid-Tabletten.

Die FU2 kann vom 34. bis zum vollende-
ten 72. Lebensmonat insgesamt dreimal 

in den vorgesehenen Intervallen abgerech-
net werden 
• FUZ4: 34. bis zum vollendeten 48. 

Lebensmonat.
• FUZ5: 49. bis zum vollendeten 60. 

Lebensmonat.
• FUZ6: 61. bis zum vollendeten 72. Le-

bensmonat.

Einzuhaltende Abstände: 
• FUZ3 zu FUZ4: Der Abstand zwischen 

einer Leistung nach Nr. FU1 und einer 
Leistung nach Nr. FU2 beträgt mindes-
tens vier Monate.

• FUZ4 zu FUZ5 zu FUZ6: Der Abstand 
zwischen den Früherkennungsunter-
suchungen beträgt mindestens zwölf 
Monate.

• 01 zu FU1: Neben einer Früherken-
nungsuntersuchung nach Nr. FU2 
kann eine Leistung nach Nr. 01  in 
demselben Kalenderhalbjahr nicht 
abgerechnet werden. Im folgenden 

Einzuhaltende Abstände: 

FUZ1 zu FUZ2 zu FUZ3: mindestens vier Monate Abstand 

01 zu FU1: In demselben Kalenderhalbjahr ist keine 01 möglich.
Im folgenden Kalenderhalbjahr ist die 01 möglich, mit mindestens vier Monate Abstand zur letzten FU1

01 zu 01: In demselben Kalenderhalbjahr ist keine 01 möglich.
Im folgenden Kalenderhalbjahr ist die 01 möglich, mit mindestens vier Monate Abstand zur letzten 01
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Schematische Übersicht über die zeitlichen Mindestabstände, die bei der Abrechnung der 

Leistungen FU1 und 01 einzuhalten sind.
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Kalenderhalbjahr kann die Leistung 
nach Nr. 01 frühestens vier Monate 
nach Erbringung der Früherkennungs-
untersuchung abgerechnet werden.

• 01 zu 01: In demselben Kalenderhalb-
jahr ist keine 01 möglich. Im folgen-
den Kalenderhalbjahr ist die 01 mög-
lich, mit mindestens vier Monaten 
Abstand zur letzten 01.

FLA: Fluoridlackanwendung zur 
Zahnschmelzhärtung

Unabhängig von den FU-Untersuchungen 
haben Kinder vom 6. bis zum 72. Lebens-
monat zweimal pro Kalenderhalbjahr An-
spruch auf die Anwendung von Fluorid-
lack (FLA) zur Zahnschmelzhärtung.

Dokumentation im Gelben Heft 
(Kinderuntersuchungsheft)

Die Dokumentation im Kinderuntersu-
chungsheft (Gelbes Heft) ist ein verp� ich-
tender Bestandteil der Leistungen FU1 und 
FU2. Der Zahnarzt muss die Ergebnisse 
der Untersuchung im Heft eintragen, so-
fern dieses dem Zahnarzt in Papierform 
oder elektronisch (eU-Heft) zur Verfügung 
steht.
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GKV-Versicherte, die das 6. 
aber noch nicht das 18. 

Lebensjahr vollendet haben, 
haben Anspruch auf Leistungen 
nach den Bema-Nrn. IP1 bis IP5

Schematische Übersicht über die zeitlichen Mindestabstände, die bei der Abrechnung der Leistungen FU2 und 01 einzuhalten sind.

Abrechnungsausschlüsse

• Untersuchung (01): Neben einer FU1 
oder FU2 kann im selben Kalenderhalb-
jahr keine eingehende Untersuchung 
nach Bema-Nr. 01 abgerechnet werden. 
Im folgenden Kalenderhalbjahr kann 
eine Leistung nach Nr. 01 frühestens vier 
Monate nach Erbringung der Nr. FU 1 
oder der Nr. FU 2 abgerechnet werden.

• Beratung (Ä1): Im Zusammenhang mit 
einer FU1 oder FU2 ist die Abrechnung 
einer Beratung nach Bema-Nr. Ä1 aus-
geschlossen.

Übergangsreglung zur Anpassung der Früh-
erkennungsuntersuchungen:
Im Jahr 2026 ist es übergangsweise mög-
lich, bereits terminierte FUZ5- und FUZ6-
Untersuchungen im gleichen Lebensmo-
nate-Zeitraum wie die FUZ4 bzw. FUZ5 
durchzuführen. Wichtig ist dabei nur, dass 
der Mindestabstand von zwölf Monaten zur 
vorherigen FU eingehalten wird.

Analoge Abrechnung 
der FU-Leistungen

Die zahnärztliche Früherkennungsunter-
suchung, wie sie im Bema beschrieben 

ist, wird in der GOZ nicht durch eine 
eigene Gebührenziffer abgebildet. Wird 
diese Leistung außerhalb des vorgesehe-
nen Zeitraums der FU erbracht, kann sie 
gemäß § 6 Abs. 1 GOZ als Privatleistung 
vereinbart werden. 

Barbara Zehetmeier

KZVB Abrechnungswissen

TIPP ZUR ABRECHNUNGSMAPPE 

Der Lebensmonate-Rechner unterstützt 
Sie beim Ausfüllen der Übersicht über die 
Untersuchungszeiträume im neuen Kinder-
untersuchungsheft. 

So nutzen Sie die neue KI-Funktion:

Schreiben Sie in das Suchfeld beispielswei-
se „Ein Kind ist am 2. Mai 2025 geboren, 
erstelle eine Übersicht für die FU-Leistun-
gen und berücksichtige bei den Terminen 
die Abstände laut Bema.“

Anschließend erhalten Sie eine KI-gene-
rierte Antwort mit Quellenangaben. 
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